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Wirtschaftsbeziehungen kann man ebenfalls keine allgemeine 
Verhandlungspflicht der Staaten akzeptieren25*1, z. B. über 
Kreditvergabe oder Investitionen.

Die Regierung der DDR bekennt sich — bei prinzipieller 
Bereitschaft zur Lösung internationaler Probleme auf dem 
Verhandlungswege — nicht schrankenlos zur Zusammenarbeit, 
sondern erklärt ihre „Bereitschaft zur Zusammenarbeit über
all dort, wo es die Lage erlaubt“.26 Was die konkrete Lage 
erlaubt, bestimmt die DDR wie jeder andere Staat selbst kraft 
ihrer Souveränität im Rahmen des Völkerrechts.

Aus der Tatsache, daß Verhandlungen das Hauptmittel zur 
Realisierung der internationalen Zusammenarbeit der Staaten 
sind und daß im völkerrechtlichen Prinzip der Zusammenar
beit von einer „Pflicht zur Zusammenarbeit“ die Rede ist, 
kann also nicht ohne weiteres geschlußfolgert werden, daß 
jeder Staat verpflichtet sei, mit jedem anderen Staat über be
liebige Fragen zu verhandeln.

Ich komme also zu dem Ergebnis, daß es ohne spezielle 
Vereinbarung der beteiligten Staaten keine völkerrechtliche 
Verhandlungspflicht zur Realisierung der internationalen Zu
sammenarbeit gibt. Mit der Vereinbarung der Staaten, Ver
handlungen zu führen, wird zugleich der Gegenstand festge
legt, über den verhandelt werden soll, und zumeist wird auch 
das angestrebte Ziel der Verhandlungen genannt. Die bereits 
erwähnte Gemeinsame sowjetisch-amerikanische Erklärung 
zu Verhandlungen über nukleare und Weltraumwaffen vom 
8. Januar 1985 verdeutlicht dies anschaulich.27

Verhandlungspflicht der Staaten 
aus völkerrechtlichen Verträgen

Sowohl auf dem Gebiet der friedlichen Streitbeilegung als 
auch bei der übrigen internationalen Zusammenarbeit werden 
Verhandlungspflichten in großem Umfang vertraglich festge
legt. Bei der friedlichen Streitbeilegung geschieht dies oft in 
Vertragsklauseln28 29, aber auch in Ad-hoc-Vereinbarungen.28 
Auf dem Gebiet der übrigen internationalen Zusammenarbeit 
werden Partner, Gegenstand und Ziel beabsichtigter Verhand
lungen durch Vereinbarung der Staaten konkret festgelegt.

Seit dem Vertrag über das Verbot der Kernwaffenversuche 
in der Atmosphäre, im kosmischen Raum und unter Wasser 
(Teststopp-Abkommen) vom 5. August 196330 — in dem die be
teiligten Staaten sich verpflichteten, ihre Verhandlungen mit 
dem Ziel der Einstellung aller experimentellen Kernwaffen
explosionen fortzusetzen — kann man von einer Verhand
lungspflicht der Partner auf diesem Abrüstungsgebiet spre
chen. In Art. VI des Vertrages über die Nichtweiterverbrei
tung von Kernwaffen vom 1. Juli 19683l wird diese Pflicht 
bekräftigt. Dort heißt es: „Jeder Vertragspartner verpflichtet 
sich, im Geiste des guten Willens Verhandlungen über wirk
same Maßnahmen zur Einstellung des nuklearen Wettrüstens 
in nächster Zukunft, zur nuklearen Abrüstung sowie über 
einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu 
führen. “

Der Inhalt des Art. VI des Nichtweiterverbreitungsvertra- 
ges ist u. a. auf Verhandlungen über den Abschluß eines Ver
trages gerichtet, nicht aber auf den Abschluß des Vertrages 
selbst. Das ist ein pactum de negotiando, wonach sich die 
Staaten „auf der Grundlage von Treue und Glauben um eine 
beiderseits befriedigende Kompromißlösung bemühen sollen, 
selbst wenn dies nur unter Aufgabe bislang unnachgiebig be
haupteter Positionen möglich sein würde. Dies setzt die Be
reitschaft voraus, zum Zwecke der Verhandlungen früher ein
genommene Standpunkte aufzugeben und der anderen Seite 
ein Stück entgegenzukommen.“32

Natürlich können sich die Staaten auch verpflichten, im 
Ergebnis von Verhandlungen einen Vertrag abzuschließen. 
Das wäre ein pactum de contrahendo, also ein Vertrag, der 
sich von anderen Verträgen u. a. dadurch unterscheidet, daß er 
von den Beteiligten den Abschluß eines Vertrages verlangt, 
ohne dessen Inhalt näher zu bestimmen. Völkerrechtliche 
Rechte und Pflichten zu der entsprechenden Materie selbst 
ergeben sich nur aus dem abgeschlossenen Ergebnis (-ver
trag).33

Die Verpflichtung zu Verhandlungen über einen Vertrag 
verpflichtet die Staaten — sofern nichts anderes vereinbart 
ist — nicht zum Abschluß des Vertrages selbst, wohl aber zu 
Bemühungen, den Vertragsabschluß möglich zu machen, Be
reitschaft zu Kompromissen zu zeigen, aufeinander zuzuge
hen usw.

Anforderungen an das Verhalten der Staaten 
beim Bestehen einer Verhandlungspflicht

Da Verhandlungen das grundlegende Mittel für eine friedliche 
Zusammenarbeit der Staaten sind und normalerweise auf die 
Festigung und Ausweitung der Bereiche abzielen, in denen 
Kooperation möglich ist, darüber hinaus aber auch auf die 
Beseitigung von Hindernissen und Störungen in den gegensei
tigen Beziehungen im Interesse der Friedenssicherung, haben 
sich bestimmte Verhaltensregeln für den Umgang der Staaten 
miteinander herausgebildet. Staaten, die beschlossen haben, 
miteinander Verhandlungen zu führen, können daher im In
teresse der gemeinsamen Sache voneinander verlangen, „die 
Verletzung der allgemein anerkannten Normen der Verhand
lungsführung, den Unwillen, auf eine gegenseitig annehmbare 
Übereinkunft zuzusteuern“, zu unterlassen.34 Dazu sind die 
Staaten moralisch-politisch verpflichtet, und es ist schon eine 
Frage der Höflichkeit, sich so zu verhalten, daß die jeweils 
andere Seite und ihre Vorschläge ernst genommen werden, 
daß Erklärungen und Vorschläge seriös sind und offiziellen 
Charakter tragen.

Als Mindestanforderungen an das Verhalten der Staaten 
beim Bestehen einer Verhandlungspflicht sieht T. Gebre- 
hana35 an:

a) Reziprozität (z. B. mit der Formulierung gemeinsamer 
Interessen zu beginnen und diese im Prozeß der Zusammen
arbeit ständig zu beachten);

b) klare Formulierung der eigenen Position, damit die an
dere Seite sie ohne Tricks verstehen kann (man könnte auch 
sagen: Berechenbarkeit);

c) keine Einbeziehung dritter Staaten, die ein direktes 
eigenes Interesse am Verhandlungsgegenstand haben, weil 
das die Verhandlungen der unmittelbar Beteiligten komplizie
ren könnte;

d) die Bereitschaft aller Seiten, wenn nötig Konzessionen 
zu machen;

.e) das Unterscheiden zwischen dem Wünschenswerten und 
dem Erreichbaren, um nicht unnötig Zeit zu verlieren;

f) das Abwägen der Konsequenzen für den Fall, daß die 
Verhandlungen scheitern.

Obwohl derartige Anforderungen nirgendwo allgemeinver
bindlich für die Staaten festgelegt und insofern — wie T. Ge- 
brehana sagt — „ungeschriebene Normen“ sind, ergeben sie 
sich teilweise aus grundlegenden völkerrechtlichen Verhal
tenspflichten, insbesondere aus den Grundprinzipien des Völ
kerrechts. Aus dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der 
Staaten folgt z. B. die Pflicht zur Beachtung der Souveränität 
und Gleichberechtigung des jeweils anderen Verhandlungs
partners, die Pflicht, ihm gegenüber kein Diktat anzuwenden, 
ihm kein Ultimatum zu stellen. Eine Verhandlungspflicht

25a Selbst eine Internationale Organisation wie die UNIDO, die aus
schließlich für den Zweck der Internationalen ökonomischen 
Zusammenarbeit geschaffen wurde, geht nicht davon aus, daß eine 
allgemeine Verhandlungspflicht ihrer Mitglieder über ökonomische 
Fragen besteht. Aus der Präambel und aus Art. 2 Buchst, f des 
Statuts der UNIDO vom 8. April 1979 (GBl. der DDR II 1986 Nr. 1 
S. 1) ergibt sich, daß Verhandlungen über Industrialisierung nur 
auf Ersuchen der betreffenden Länder stattfinden können.

26 O. Fischer, „Im Kampf für den Frieden“, Einheit 1982, Heft 11/12, 
S. 1158.

27 Es heißt dort (vgl. ND vom 9. Januar 1985), daß G e g e n s t a n d  
der Verhandlungen der Komplex von Fragen sein wird, die die 
Weltraum- und nuklearen Waffen strategischer und mittelbarer 
Reichweite betreffen, wobei alle diese Fragen in ihrem wechsel
seitigen Zusammenhang erörtert und gelöst werden. Als Z i e l  der 
Verhandlungen wird die Ausarbeitung effektiver Übereinkünfte 
genannt, die auf die Verhinderung des Wettrüstens im Weltraum 
und seine Beendigung auf der Erde, auf die Begrenzung und 
Reduzierung der nuklearen Rüstungen und auf die Festigung der 
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genannt (Völkerrecht, Dokumente, Teil 3, a. a. O., S. 1044 ff.).

29 Bei den Vereinbarungen wird häufig zwischen pactum de nego
tiando und pactum de contrahendo unterschieden (vgl. p. Terz, 
a. a. O.).

30 Völkerrecht, Dokumente, Teil 2, a. a. O., S. 526 f.
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33 Ein typisches Beispiel für pactum de contrahendo findet sich z. B. 
in Art. 7 des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der DDR und der BRD vom 21. Dezember 1972 (Völker
recht, Dokumente, Teil 3, a. a. O., S. 820 ff). Danach erklären die 
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dern.
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35 Vgl. T. Gebrehana, a. a. O.. S. 71 f.


